
EVALUIERUNG DER OPERATIONEN 

 Evaluierung  
der Mandatsaktivität der EIB 

Dezember 2019

Zusammenfassung





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluierung der Operationen 
 

Evaluierung der Mandatsaktivität der EIB 
 

  
 

Dezember 2019 
 

 

Zusammenfassung 

 



 



 

 
 
Evaluierung der Mandatsaktivität der EIB 
 
Zusammenfassung 
 
Dezember 2019 
 
 
Veröffentlichung der Abteilung für die Evaluierung der Operationen (EV) der EIB. 
 
 
Die deutsche Version dieses Berichtes enthält die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der 
Evaluation, sowie die Antwort des Direktoriums zu dieser Studie. Die englische Originalversion 
des Berichtes – zu finden auf der Internetseite der EIB – enthält außerdem die analytischen 
Sektionen und Anlagen zu dem Bericht. 
 
Der vollständige Bericht ist hier abrufbar: 
 
https://www.eib.org/en/publications/evaluation-of-the-eibs-mandate-activity. 
 
 

© Europäische Investitionsbank, 2020 

 

 

Die Evaluierung wurde von der Abteilung Evaluierung der Operationen (EV) der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) unter der Aufsicht von Sabine Bernabè durchgeführt, die der Abteilung 
vorsteht. Dem Team unter der Leitung von Eric Buhl-Nielsen (COWI/PEM Consult), gehörten 
auch Daniela Stoicescu, Pierre Froidure and Marco Mota (Evaluierungsbeauftragte) an. Die 
Evaluierung war zunächst unter der Leitung von Bastiaan de Laat (Evaluierungsexperte) 
begonnen worden, bevor sie von Eric Buhl-Nielsen übernommen wurde. Michel Marciano, 
Emmanuel Pondard (Evaluierungsexperten), Monica Lledo Moreno und Jérôme Gandin 
(Evaluierungsbeauftragte) leisteten wertvolle Beiträge. Das Team wurde von Beratern von COWI 
und PwC unterstützt.  
 
 
 

Haftungsausschluss 
 
Die in diesem Bericht enthaltenen Ansichten und Einschätzungen sind die der Abteilung Evaluierung der 
Operationen und entsprechen nicht notwendigerweise den Ansichten des Managements oder des 
Verwaltungsrats der EIB. 
 
Die EIB ist gegenüber den Eigentümern, Trägern und Betreibern der in diesem Bericht behandelten Projekte 
zur Vertraulichkeit verpflichtet. Weder die EIB noch die mit den Studien beauftragten Berater werden 
Informationen an Dritte weitergeben, mit denen sie gegen diese Verpflichtung verstoßen könnten. Die EIB 
und die Berater sind weder verpflichtet, weitergehende Auskünfte zu erteilen, noch holen sie dazu die 
Zustimmung der betreffenden Quellen ein. 

 

https://www.eib.org/en/publications/evaluation-of-the-eibs-mandate-activity


 

 
 

 



 

Zusammenfassung  1 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dieser Evaluierungsbericht befasst sich 
mit der mandatsbezogenen Tätigkeit der 
EIB. Die EIB ist nicht nur mit eigenen Mitteln 
und auf eigenes Risiko tätig, sondern auch 
im Rahmen von Mandaten. Mandate sind 
Kooperationsvereinbarungen, die mit Dritten 
geschlossen werden, um gemeinsame Ziele 
zu erreichen. Die finanziellen Mittel werden, 
zumindest teilweise, vom Mandatgeber zur 
Verfügung gestellt. Die Mandatstätigkeit der 
EIB ist in den vergangenen 15 Jahren, 
insbesondere seit 2014, rasant gewachsen 
und hat sich diversifiziert. Sie macht heute 
etwa ein Drittel der Finanzierungstätigkeit 
und über drei Viertel der Beratungstätigkeit 
der EIB aus. Unter die Mandatstätigkeit 
fallen Mandate mit Risikoteilung, bei denen 
die EIB eigene Mittel mit einer Garantie 
investiert, Mandate mit Mittelkombination, 
bei denen die EIB Finanzierungen aus 
eigenen Mitteln mit Zuschüssen eines 
Mandatgebers verknüpft, Mandate mit 
Treuhandfondsverwaltung, bei denen die 
EIB im Auftrag von Gebern einen Fonds 
verwaltet, Beratungsmandate, bei denen die 
EIB Mittel Dritter dazu verwendet, Kunden 
technische und finanzielle Beratung zu 
leisten, und Mandate, bei denen die EIB 
direkt Mittel Dritter investiert. Die große 
Mehrheit der Mandate der EIB wird mit der 
Europäischen Kommission unterzeichnet. 

Das Hauptziel dieser Evaluierung war zu 
prüfen, inwieweit die Konzeption und die 
Funktionsweise der Mandatstätigkeit der 
EIB dazu geeignet sind, die erwarteten 
Ziele zu erreichen, und welche 
Verbesserungen gegebenenfalls möglich 
sind. Die Evaluierung deckte alle Mandate 
ab, die von der EIB innerhalb und außerhalb 
der Europäischen Union verwaltet werden. 
Der zentrale Betrachtungszeitraum war von 
2014 bis heute. Im Mittelpunkt der 
Evaluierung standen vier Aspekte: a) die 
Relevanz des Mandatsportfolios für die EIB, 
b) die Angemessenheit der 
Mandatskonzeption, c) die Organisation und 
Systeme der EIB zur Umsetzung der 
Mandate und d) die Ergebnisse der 
Mandatstätigkeit. Um der Komplexität einer 
Evaluierung sehr verschiedener Mandate 
gerecht zu werden, wurde für die 
Datenerhebung und Analyse eine 
Kombination folgender Methoden 
verwendet: eine gründliche Portfolioanalyse 
der EIB-Mandate, eine eingehende 
Überprüfung ausgewählter Mandate, über 
100 Gespräche mit EIB-Mitarbeitern und 20 

mit Mandatgebern sowie eine Analyse 
früherer Evaluierungen und Studien zu den 
EIB-Mandaten. 

Mandate: Gemeinsam erreicht man mehr. 
Die EIB will durch die Beteiligung an 
Mandaten Projekte unterstützen, die in 
Einklang mit ihren übergeordneten Zielen 
stehen und die sie alleine nicht, nicht zu 
gleichen Konditionen, nicht im gleichen 
Maße oder nicht im gleichen Zeitrahmen 
unterstützen könnte. Die Mandatgeber 
arbeiten mit der EIB zusammen, um mit ihren 
Mitteln mehr und bessere Ergebnisse zu 
erzielen, als dies ohne Mandat der Fall wäre. 
Den Kunden helfen die Mandate, Projekte 
durchzuführen, die den Zielen der EU 
entsprechen, aber zusätzliche Unterstützung 
erfordern oder ohne Mandat nicht zustande 
kämen. 
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass Mandate 
den Handlungsspielraum der Bank erweitern. 
Bei Mandaten mit Mittelkombination finanziert 
die EIB Projekte, für die rein kommerzielle 
Finanzierungsbedingungen nicht tragbar 
wären. Als Treuhandfondsverwalter bündelt 
die EIB Gebermittel, um Finanzierungslücken 
zu schließen und sicherzustellen, dass 
unterfinanzierte Projekte zusätzliche 
Förderung erhalten. Als Anlagemanager von 
Mitteln Dritter oder eigener Mittel, die durch 
ein Risikoteilungsinstrument abgesichert 
sind, finanziert die EIB eine größere Zahl 
risikoreicher Projekte, als sie dies ohne 
Mandate leisten könnte. Als Verwalter von 
Beratungsmandaten trägt die EIB dazu bei, 
dass mehr Projekte Bankfähigkeit erreichen 
und damit für eine Finanzierung durch die EIB 
oder andere infrage kommen. 

Relevanz des Mandatsportfolios 
der EIB 

Die Evaluierung ergab, dass das 
derzeitige Mandatsportfolio für die EIB 
relevant ist. Das derzeitige 
Mandatsportfolio wurde mit bankeigenen 
Tools geprüft, die erst vor Kurzem entwickelt 
wurden. Danach steht das Portfolio in 
Einklang mit den übergeordneten 
Finanzierungszielen der Bank, Infrastruktur, 
Umwelt, kleine Unternehmen und Innovation 
zu fördern. Da diese Tools neu und teilweise 
noch in der Entwicklung sind, erlauben sie 
vorerst keine vollständige und differenzierte 
Beurteilung, wie sich das Mandatsportfolio in 
die Strategie der Bank einfügt.  
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Eine übergreifende institutionelle und 
operative Leitstrategie für die 
Mandatstätigkeit der EIB ist noch nicht 
abschließend festgelegt. Die Evaluierung 
ergab, dass der Nutzen und die Relevanz 
der Mandate den meisten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der EIB klar waren. 
Weniger klar waren die Politikfelder, 
Produkte und Kundengruppen definiert, die 
den Schwerpunkt der mandatsgestützten 
Finanzierungen der EIB bilden sollten. 
Gleiches gilt für das Verständnis davon, wie 
die Mandate zur „normalen“ (d. h. nicht 
mandatsgestützten) Tätigkeit der Bank 
passen. Unklar ist, ob die komparativen 
Vorteile der Bank (z. B. Wissen und Know-
how) angemessen für die Gestaltung und 
Durchführung der Mandate genutzt wurden. 
Die EIB hat nur begrenzt Kontrolle über die 
Entstehung einiger Mandate, konnte aber 
aufgrund ihrer Erfahrung stets Einfluss auf 
die Mandatsgestaltung ausüben. 

Organisation und Systeme der EIB 

Die EIB bemüht sich darum, dass ihr 
Organisationsmodell die zunehmend 
komplexen Anforderungen der 
Mandatskonzeption und -verwaltung 
erfüllt, und hat hierbei beträchtliche 
Fortschritte erzielt. Für die Abwicklung der 
Mandate wurden eigene Abteilungen 
geschaffen, was zu einer stärkeren 
Standardisierung und Spezialisierung bei 
der Auflegung, Konzeption und 
Berichterstattung der Mandate führte. Es 
wurden spezielle detaillierte Verfahren, 
Tools und Vorlagen entwickelt, um bei den 
Finanzierungs- und Beratungsmandaten alle 
Phasen im Lebenszyklus eines Mandats zu 
erfassen. Insbesondere bei den 
Finanzierungsmandaten ersetzten neue 
Regelungen den zuvor stark dezentralen 
Ansatz, den die Bank als Quelle eines hohen 
operationellen und Reputationsrisikos 
ausmachte. Durch eine gemeinsame 
bankweite Mandatssprache 
und -terminologie, die Prüfung und Ex-ante-
Beurteilung neuer Mandate mithilfe von 
Standardtools und die Entwicklung eines 
zentralen Überprüfungsverfahrens und 
direktionsübergreifender Konsultationen 
wurden Effizienzgewinne und bessere 
Synergien erzielt. 
 
Die organisatorischen Änderungen 
haben sich positiv ausgewirkt, dennoch 
zeichnen sich neue Herausforderungen 
ab. Bei einigen Finanzierungsmandaten 
erhöhte sich durch die Zentralisierung ihrer 

Verwaltung die wahrgenommene Distanz 
zwischen der Mandatsverwaltung und den 
einzelnen Operationen, da die Mitarbeiter in 
der neuen zentralisierten Struktur nicht 
(mehr) direkt in die Operationen 
eingebunden sind. Die Mandatgeber 
bevorzugen den unmittelbaren Kontakt mit 
den Mitarbeitern für die Operationen, sodass 
weiterhin viele Personen an der Beziehung 
zum Mandatgeber beteiligt waren. Damit 
bleibt das Risiko bestehen, dass der 
Mandatgeber eine Vielzahl oft voneinander 
abweichender Mitteilungen erhält. Eine 
weitere Herausforderung liegt zunehmend 
darin, dass nicht alle neuen Prozesse und 
Verfahren, die für die Mandatsverwaltung 
entwickelt wurden, in die zentralen 
Bankverfahren integriert sind. Dies führt 
mitunter zu Unübersichtlichkeit. Einige Tools 
wurden erst vor Kurzem entwickelt und 
müssen noch vervollständigt und erprobt 
werden. 
 
Es wurden umfangreiche Initiativen 
ergriffen, um die EIB-Systeme besser auf 
die Mandate abzustimmen und die damit 
verbundenen Risiken anzugehen. Die 
(IT-)Systeme der Bank waren ursprünglich 
nicht darauf ausgelegt, die besonderen 
Anforderungen der Mandate zu erfüllen. 
Dies gilt auch für Informations- und 
Koordinierungsanfragen der zentralisierten 
Verwaltung und die Erfordernisse der 
externen Berichterstattung. Für die 
Beratungsmandate wurde 2019 mit Phase 
eins einer bankweiten umfassenden und 
integrierten IT-Lösung begonnen, die 
mittlerweile einsatzbereit ist. Die neue 
Anwendung deckt den gesamten 
Lebenszyklus der Beratungsaktivitäten von 
der Einleitung bis zu Monitoring und 
Berichterstattung ab. Für die 
Finanzierungsmandate wurde eine 
umfangreiche Problemdiagnose 
durchgeführt und ein operatives Zielmodell 
(Target Operating Model, TOM) entwickelt. 
Das Modell enthält einen Fahrplan, der 
Prozesse, Systeme und die menschliche 
Dimension erfasst. Die automatisierten 
Prozesse sollen Fehlerquellen reduzieren, 
die Qualität und Konsistenz der Daten sowie 
die Darstellung und Aktualität der 
Informationen verbessern und damit 
signifikant zur Verringerung operationeller 
Risiken beitragen. 
 
Die abteilungsübergreifende 
Kooperation in der EIB muss weiter 
verbessert werden, damit die neue 
Organisation und die neuen Systeme 
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funktionieren können und die 
Leistungsfähigkeit der Mandate 
gesteigert wird. Die Erfahrungen bei der 
Einrichtung der zentralen 
Mandatsverwaltungsstrukturen zeigen, dass 
die EIB menschliche und personalbezogene 
Aspekte des Veränderungsmanagements 
beachten muss, um eine ausreichende 
Mitwirkung und eine reibungslose 
abteilungsübergreifende Kooperation zu 
gewährleisten. 

Ergebnisse auf Ebene der Mandate 

Die erwarteten Outputs der 
Finanzierungsmandate, ausgedrückt in 
unterzeichneten Beträgen, wurden 
erreicht. Die Analyse einer Stichprobe von 
Mandaten ergab, dass bei den 
Risikoteilungsmandaten die 
Unterzeichnungen in etwa im Bereich der 
Erwartungen lagen. Außerdem war bei den 
Kombinationsoperationen ein starker 
Anstieg der unterzeichneten Volumina seit 
2015–2016 zu verzeichnen. Bei den 
Auszahlungen zeigte die Analyse, dass 
letztlich die meisten Gelder ausgezahlt 
werden (bei den älteren Mandaten blieben 
die Annullierungen bei unter zehn Prozent). 
Dagegen lagen die Auszahlungen bei den 
laufenden Mandaten aus mehreren Gründen 
weiter auf relativ niedrigem Niveau. Auf 
einige dieser Gründe hat die EIB Einfluss, 
auf andere nicht. Dies wirkt sich auf die 
Fähigkeit der EIB aus, Ergebnisse zu 
erzielen und ihre Effektivität nachzuweisen. 
 
Die Metaanalyse bereits vorliegender 
Evaluierungsberichte für eine Stichprobe 
von acht Mandaten ergab, dass eine 
Reihe wichtiger Outcomes erreicht wurde 
oder wahrscheinlich erreicht wird. Diese 
Mandate haben Investitionsvorhaben 
erleichtert oder gestärkt. Sie glichen in 
gewissem Maße Marktversagen aus und 
mobilisierten zusätzliche Gelder für 
Projekte. Die Beratungstätigkeit verbesserte 
das Wissen und die Fähigkeit der Kunden, 
Projekte von besserer Qualität 
durchzuführen. Weniger eindeutige 
Schlüsse ließen die meisten analysierten 
Evaluierungen jedoch bei der Frage zu, 
a) inwieweit die Mandate ermöglicht haben, 
mehr und risikoreichere Operationen zu 
finanzieren und b) ob ihre Politik- und 
Entwicklungsbeiträge komplementär zum 
Markt waren. 

Mandatskonzeption, Monitoring 
und Berichterstattung  

Insgesamt ist die Konzeption der 
Mandate, die in der Regel einer der 
erklärenden Faktoren für die Leistung ist, 
angemessen. Die detaillierte Analyse von 
23 Mandaten ergab, dass die für die 
Mandate gesetzten Ziele in allen Fällen klar 
und auf speziell ermittelte Probleme 
ausgerichtet waren. Allerdings war die 
Analyse dieser Probleme nicht immer 
faktenbasiert, und in den 
Mandatsbegründungen wurde nur selten auf 
Marktlückenanalysen verwiesen. Jedes 
zweite Mandat in der Stichprobe hatte eine 
starke Interventionslogik, in vielen Fällen 
endete die Interventionslogik aber auf 
Output-Ebene (z. B. Zugang zu 
Finanzierungen). 
 
Die Rahmen für die Messung der 
Mandatsergebnisse waren in der 
Konzeptionsphase nicht immer gut 
ausgearbeitet, haben sich jedoch im 
Laufe der Zeit verbessert. Für 
durchschnittlich die Hälfte der in den 
Mandatsunterlagen ausgewiesenen Ziele 
wurden Indikatoren festgelegt. Es fehlten 
aber oft Outcome- und Impact-Indikatoren, 
wodurch die Fähigkeit, die Fortschritte bei 
der Erreichung der strategischen Ziele und 
den Zusatznutzen der EIB zu messen, 
beeinträchtigt wurde. Wenn Rahmen für die 
Ergebnismessung auf Mandatsebene 
vorlagen, wurden im Allgemeinen weder die 
Ausgangssituation noch die angestrebten 
Ziele aufgeführt. Sofern vorhanden, 
bezogen sich diese Ziele auf das finanzielle 
Volumen, das für Finanzierungsmandate 
ausgezahlt bzw. mobilisiert werden sollte. 
Bei den Mandaten jüngeren Datums war die 
Qualität der Ergebnisrahmen besser. 
 
Die EIB unterschätzte die Komplexität 
von Monitoring und Berichterstattung, 
ergriff jedoch Maßnahmen, um die 
Prozesse zu straffen und zu 
systematisieren. Im Rahmen ihrer 
Mandatstätigkeit hat die EIB jährlich über 
300 Berichte erstellt. Dabei wurden 
unterschiedliche Rahmen und 
Anforderungen für die Berichterstattung 
angewandt, für die nicht immer automatisch 
Daten aus den EIB-Systemen extrahiert 
werden konnten. Die EIB erkannte jedoch, 
dass das Monitoring und die 
Berichterstattung gestrafft werden mussten 
und eine stärkere Automatisierung 
erforderlich war. Dies zeigte sich daran, 
dass dieser Aspekt einen wichtigen 
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Bestandteil der vor Kurzem durchgeführten 
Analyse nach dem operativen Zielmodell 
(TOM) bildete. Damit im Zusammenhang 
stehen die Zentralisierung und 
Professionalisierung der 
Sekretariatsfunktionen einiger der 
Leitungsorgane der größeren Mandate, die 
zu Größenvorteilen, Fristtreue und 
Fehlerfreiheit bei der Mandatsumsetzung 
beitrugen. 
 
Trotz der Verbesserungen beim 
Monitoring war es für die EIB schwierig 
zu messen, inwieweit Ergebnisse erreicht 
wurden, und darüber Bericht zu erstatten. 
Über die Ergebnisse wurde im Rahmen der 
Vertragsverpflichtungen Bericht erstattet. 
Bei den meisten Finanzierungsmandaten in 
der Stichprobe lag der Schwerpunkt der 
Berichterstattung auf dem 
Finanzierungsvolumen, ausgedrückt in 
Kreditgenehmigungen, Unterzeichnungen 
und Auszahlungen, nach Ländern und/oder 
Wirtschaftszweigen. Die Berichterstattung 
bei den Beratungsmandaten war stärker 
fragmentiert. Die Evaluierung ergab 
Hinweise darauf, dass die Berichterstattung 
über die Fortschritte und Ergebnisse 
vertraglich dem rechtlichen Rahmen der 
Mandate entsprach, aber nicht immer 
ausreichte, um die Entscheidungsfindung zu 
leiten und dem Mandatgeber eine 
ordnungsgemäße Aufsicht zu ermöglichen. 

Leistung der EIB als 
Mandatsnehmer 

Bei der Evaluierung wurde nicht nur geprüft, 
inwieweit sich die Ergebnisse der 
Mandatstätigkeit einstellten, sondern auch 
die Leistung der EIB als Mandatsnehmer 
untersucht. Dies sollte Aufschluss darüber 
geben, wie wahrscheinlich es war, dass die 
Ergebnisse erzielt wurden (eine 
angemessene Ausgangskonzeption der 
Mandate vorausgesetzt). 
 
Die EIB erfüllte ihre vertraglichen 
Verpflichtungen. Bei den Finanzierungs- 
und Beratungsmandaten wurde regelmäßig 
Bericht erstattet. Im Bereich der 
Projektidentifizierung und -durchführung 
erreichte die EIB die Ziele, sofern 
vorhanden, und erbrachte die erwarteten 
Outputs (bzw. war auf dem Weg, sie zu 
erbringen). Die EIB kam allen Anfragen der 
Mandatgeber nach, soweit dies im Rahmen 
ihrer Vorgaben möglich war. So erstattete 
sie zusätzlich Bericht auf der Basis von 
Informationen, die in den Systemen der EIB 
verfügbar waren. Anderen (nicht 

vertraglichen) Anfragen, wie Echtzeitzugang 
zu Systemen der Bank, um neuen oder 
wechselnden Monitoring-Anforderungen der 
Mandatgeber zu genügen, konnte nicht 
entsprochen werden (z. B. aus Gründen der 
IT-Sicherheit oder der Vertraulichkeit). 
 
Die EIB erfüllte nicht alle Erwartungen 
der Mandatgeber. Die Mandatgeber 
schätzten die Reaktionsschnelligkeit, 
Genauigkeit und Effizienz der EIB im 
Allgemeinen positiv ein. Zurückhaltender 
bewerteten sie dagegen die Erfolgsbilanz 
der Bank in den Bereichen Information und 
Kommunikation. 
 
Inwieweit die Mandate in Anspruch 
genommen werden, unterliegt nur 
teilweise dem Einfluss der EIB. Auf der 
einen Seite bedingt ihre an der Nachfrage 
orientierte Tätigkeit generell, dass die EIB 
nur aktiv werden kann, wenn ein Bedarf an 
ihren Produkten besteht. Dies gilt auch für 
mandatsbezogene Produkte, die oft ihre 
eigenen besonderen Ziele und Merkmale 
aufweisen. Auf der anderen Seite ermutigt 
die Anreizstruktur nicht zu kleineren und 
komplexeren Operationen, auf die die 
meisten Mandate ausgerichtet sind. 
 
Die EIB hob ihren Nutzen, ihren 
komparativen Vorteil und ihr Potenzial in 
der Mandatsbeziehung nicht ausreichend 
hervor. In der Vergangenheit unternahm die 
EIB zu wenig, um den Mandatgebern und 
anderen Interessenträgern ihren 
komparativen Vorteil bei bestimmten 
Mandaten aufzuzeigen. Der EIB gelang es 
auch nicht schnell genug, der immer 
größeren und vielfältigeren Gruppe von 
Interessenträgern die Zusätzlichkeit ihrer 
Operationen verständlich zu machen. 

Wirtschaftliche Effizienz 

Die von der EIB verwendeten Parameter zur 
Definition der wirtschaftlichen Effizienz sind 
die Kostendeckung und der 
Kapitalverbrauch der Mandate.  
 
Die Kostendeckung unterliegt einem 
aktiven und systematischen Monitoring. 
Nach ihrer Satzung ist die EIB zur 
Kostendeckung verpflichtet. In den 
vergangenen Jahren ist es der Bank 
zunehmend gelungen, die Grundlage für die 
Berechnung der auf Mandate anwendbaren 
Kostendeckung zu klären und ihre 
Monitoringsysteme für die Kosten und 
Einnahmen unter Mandaten zu verbessern. 
Trotzdem hat sich die Kostendeckung für die 
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Mandatstätigkeit selbst verschlechtert. Auch 
dem Kapitalverbrauch gilt immer größere 
Aufmerksamkeit. Die Tools, mit denen über 
eine Ex-ante-Beurteilung zum Zeitpunkt der 
Mandatsgenehmigung hinausgegangen 
werden kann, müssen aber noch weiter 
verfeinert und bankweit besser genutzt 
werden. 
 
Der Ansatz der EIB für die wirtschaftliche 
Effizienz trägt den entsprechenden 
Interessen der Mandatgeber nicht 
genügend Rechnung. Es wurde 
festgestellt, dass Aspekte wie eine 
Mandatsverwaltung zu niedrigeren Kosten 
oder die Ziele höherer Zusatznutzen und 
stärkere Zusätzlichkeit bei der EIB eine 
geringere Rolle spielen. Aus Sicht einer 
partnerschaftlichen Beziehung muss die EIB 
die Interessen und Zwänge der 
Mandatgeber berücksichtigen. Die 
Mandatgeber stehen oft unter dem Druck, 
eine vernünftige Verwendung der 
öffentlichen Mittel nachweisen zu müssen. 

Ergebnisrelevante Faktoren 

Wichtige ergebnisrelevante Faktoren 
waren ein klar umrissener Zweck, die 
Mobilisierung der komparativen Stärken 
von Mandatgeber und Mandatsnehmer, 
eine effektive bereichsübergreifende 
Kooperation innerhalb der Bank und die 
zunehmende Betonung auf Impact-
Erzielung. Weder die Bank noch die 
Mandatgeber verfügten allein über die 
erforderlichen Kompetenzen oder 
übernahmen systematisch die erforderliche 
koordinierende Führungsrolle, um ex ante 
ausreichend beurteilen zu können, ob und 
wie sie am besten tätig werden. Wenn beide 
ihre komparativen Kompetenzen einbringen 
konnten, waren die Mandatsbegründung, 
die Ergebnisrahmen und die 
Ergebnisaussichten überzeugender. Auch 
das Anreizumfeld in der Bank, und inwiefern 
es stärker auf Qualität und Wirkung und 
weniger auf eine Maximierung des 
Geschäftsvolumens setzte, spielte eine 
Rolle. Die Umstellung auf eine bessere 
Zielfestsetzung und stärkere 
Schwerpunktlegung auf die Wirkung ist 
eingeleitet, aber noch lange nicht vollzogen. 
In Anbetracht der Tatsache, dass die 
Mandate verstärkte bereichsübergreifende 
Kooperation und Systeme erfordern, war 
von Bedeutung, in welchem Maße eine 
Kooperation zwischen den Abteilungen 
erreicht wurde. Ein wichtiger Faktor war 
schließlich, inwieweit alle Beteiligten eine 
klare Vorstellung von der strategischen 

Richtung der Mandatsverwaltung hatten, 
also davon, warum und wie sich die Bank an 
Mandaten beteiligt. 

Empfehlungen 

Auf der Grundlage der Erkenntnisse, 
erklärenden Faktoren und daraus 
gezogenen Schlussfolgerungen werden die 
folgenden fünf Empfehlungen abgegeben, 
die in Abschnitt 7 des Berichts näher 
ausgeführt werden. Die Bank sollte: 
 
Empfehlung 1 – ihren Ansatz und ihre 
Strategie aktualisieren und erweitern, um 
sich unter Berücksichtigung eines Umfelds 
im Wandel proaktiv an Mandaten zu 
beteiligen, 
 
Empfehlung 2 – der Umsetzung von 
Initiativen Vorrang einräumen, durch die 
Verfahren und Systeme weiter gestrafft und 
mandatsbezogene operationelle Risiken 
sowie die Kosten verringert werden (z. B. 
TOM und ASApp), 
 
Empfehlung 3 – Change Management 
einführen und auf Personalebene tätig 
werden, um den Erfolg der 
Mandatsverwaltungssysteme zu sichern, die 
derzeit entwickelt werden, 
 
Empfehlung 4 – im Bereich der 
wirtschaftlichen Effizienz neben der 
Kostendeckung und dem Kapitalverbrauch 
auch der Perspektive der Mandatgeber 
Rechnung tragen, 
 
Empfehlung 5 – einen Rahmen für die 
gründliche und regelmäßige Beurteilung der 
Mandatsfortschritte anhand der erreichten 
Outcomes, Impacts und Zusätzlichkeit 
entwickeln. 
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STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS 

Das Management der EIB hat zu jeder Empfehlung des Berichts eine Stellungnahme abgegeben. 
Die einzelnen Stellungnahmen sind im folgenden Text aufgeführt. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Schlussfolgerungen 

Schlussfolgerung 1 – Die Mandate haben signifikante Outputs und Outcomes erzielt und damit 
ihren Nutzen und ihre Relevanz bewiesen. 

Die Mandate in der Stichprobe erzielten die erwarteten Outputs, ausgedrückt in 
Investitionsvolumen bei Unterzeichnung. Bei einigen laufenden Mandaten lagen die 
Auszahlungen (auf eigene Rechnung der EIB) aus mehreren Gründen weiter auf relativ niedrigem 
Niveau. Auf einige dieser Gründe hat die EIB Einfluss, auf andere nicht. Dies ist insofern von 
Bedeutung, als die Erzielung von Outcomes letztlich von den Auszahlungen abhängt und sowohl 
die EIB als auch die Mandatgeber zunehmend unter Druck stehen, Outcomes vorzuweisen. Die 
Auszahlungsvolumina wirken sich auch auf die Kostendeckung für die EIB aus (da die Kosten 
sich summieren, während Einnahmen meist erst bei oder nach Auszahlung entstehen). 
 
Die Metaanalyse der Stichprobe von sieben Finanzierungsmandaten ergab, dass die Mandate in 
hohem Maße wichtige Outcomes erzielten. Sie erleichterten und verstärkten Operationen und 
Projekte, die zu den angestrebten Zielen beitrugen. Die Metaanalyse ergab ferner, dass die 
Mandate ihrer Beurteilung zufolge in gewissem Maße Marktversagen ausglichen. Danach 
mobilisierten die Mandate effektiv zusätzliche Mittel für Investitionsvorhaben (finanzieller Beitrag), 
optimierten die Zusammenarbeit mit einem breiteren Partner- und Kundenkreis 
(Mobilisierungseffekt) und verbesserten das Wissen und die Fähigkeit der Kunden, Projekte von 
besserer Qualität durchzuführen (technischer Beitrag). 
 
Eine Reihe interner und externer Faktoren trug dazu bei, dass die Ergebnisse erzielt wurden. Ein 
wichtiger Faktor war, inwieweit die komplementären Stärken der Bank und der Mandatgeber für 
eine proaktive Haltung zu Ex-ante-Beurteilungen genutzt wurden, die in die Mandatskonzeption 
und die Ergebnisrahmen einfließen. Weder die Bank noch der Mandatgeber verfügten allein über 
die erforderlichen Kompetenzen, um ex ante beurteilen zu können, ob und wie sie am besten 
tätig werden. Wenn beide ihre komparativen Kompetenzen einbringen konnten, waren die 
Mandatsbegründung, die Ergebnisrahmen und die Ergebnisaussichten überzeugender. So 
bauten der Mandatgeber und die Bank etwa bei der Konzeption von InnovFin und CEF auf ihren 
Erfahrungen mit früheren Mandaten (RSFF, PBI und LGTT) auf, arbeiteten aber auch laufend bei 
der Abstimmung der beiden Mandate zusammen, um Überschneidungen mit dem EFSI zu 
vermeiden. Auch das Anreizumfeld in der Bank, und inwiefern es darauf ausgerichtet war, die 
Erreichung der Mandatsziele zu erleichtern, war ein wichtiger Erfolgsfaktor. In Anbetracht der 
Tatsache, dass die Mandate verstärkte bereichsübergreifende Kooperation und Systeme 
erfordern, war von Bedeutung, in welchem Maße eine Kooperation zwischen den Abteilungen der 
Bank erzielt und die ganze Bandbreite der EIB-Kompetenzen mobilisiert wurde. Ein weiterer 
wichtiger Faktor war, inwieweit alle Beteiligten eine klare Vorstellung von der strategischen 
Richtung der Mandatsverwaltung hatten (warum und wie sich die Bank an Mandaten beteiligt), 
da dies die Zielfestsetzung und die Auswahl der nachgelagerten Operationen stärkte. 

Schlussfolgerung 2 – Die Ermittlung, das Monitoring und die Präsentation der Outcomes der 
Mandate ist eine Herausforderung, es gibt aber Anzeichen eines Verbesserungstrends. 

Zu ermitteln, inwieweit Ergebnisse erzielt wurden, war bei einigen älteren Mandaten und ihren 
Projekten aufgrund der schwachen Interventionslogik und Ergebnisrahmen nicht einfach, obwohl 
sie ausreichend fortgeschritten sind, um zu Ergebnissen zu führen. Bei den neueren Mandaten 
stellen sich solche Probleme weniger, sodass leichter auf die Ergebnisnachweise zugegriffen 
werden kann. 
 
Aufgrund neuer Systeme, die die EIB in den letzten fünf bis sieben Jahren eingeführt hat (ReM 
und 3PA), haben sich auch die Aussichten für die Ermittlung der Mandate-Outcomes verbessert. 
Bei diesen Systemen handelt es sich um umfassende und systematische Kataloge von 
ergebnisorientierten Indikatoren sowie Monitoring- und Berichterstattungsverfahren auf 
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operativer Ebene außerhalb Europas (ReM) und innerhalb Europas (3PA). Die Indikatoren 
können auf Mandatsebene aggregiert werden. Der ReM und das 3PA werden streng angewandt, 
aber nicht umfassend für die Steuerung von Mandaten eingesetzt. Dies liegt hauptsächlich daran, 
dass die Systeme relativ neu sind und bisher nur wenige Operationen nach Abschluss einem 
Monitoring unterzogen wurden. Deshalb standen kaum Informationen für die Aggregation zur 
Verfügung. 
 
In ihrer derzeitigen Form reichen der ReM und das 3PA zudem nicht aus, um alle (nicht selten 
eher impliziten als vertraglich vereinbarten) Informationserwartungen der Mandatgeber zu 
erfüllen. Wie die Evaluierung ergab, sind die Mandatgeber der Meinung, mehr Informationen zu 
benötigen (obwohl diese nicht immer in den Mandatsvereinbarungen definiert sind), um eine 
aktivere Rolle bei der Mandatssteuerung zu übernehmen, aber auch um ihren Interessenträgern 
gegenüber Rechenschaft für die Leistung der Mandate abzulegen. Sehr oft mussten bei den 
Erwartungen der Mandatgeber die Transparenz- und Compliance-Anforderungen der EIB 
gegenüber ihren Kunden berücksichtigt werden. Da die Mandatgeber (insbesondere die 
Europäische Kommission) ausschließlich mit öffentlichen Mitteln, deren Verwaltung ihnen 
übertragen wurde, zu den Mandaten beitragen, müssen sie nachweisen, dass die Mandate die 
für sie festgesetzten Impacts erreicht und – verglichen mit anderen Optionen – bessere 
Ergebnisse erzielt haben. Der ReM und das 3PA wurden eingeführt, um den Zusatznutzen der 
EIB in den Projekten systematisch einem Monitoring zu unterziehen und über ihn Bericht zu 
erstatten. Sie waren zu Beginn aber nicht darauf ausgelegt bzw. im gleichen Maße in der Lage, 
dies für das Monitoring der Mandat-Impacts, der Wahrscheinlichkeit, dass Impacts erzielt werden 
(was oft kontrafaktische Nachweise erfordert), oder der Zusätzlichkeit zu leisten. Außerdem 
erforderten die Mandate eine mehrschichtige Ergebnisberichterstattung mit Beiträgen 
verschiedener Abteilungen. Der Einsatz der eigenen Systeme der EIB wurde noch komplexer, 
wenn Systeme oder Vorlagen Dritter verwendet werden mussten, was üblicherweise der Fall war, 
insbesondere wenn die Bank als Umsetzungsbeauftragter fungierte. In einigen Fällen setzte die 
Bank Evaluierungen ein, um über Themen, die für die Mandatgeber von Interesse sind, 
Aufschluss zu erhalten und Bericht zu erstatten. 
 
Aus Sicht der EIB wurden keine Tools entwickelt, mit denen sich bestimmen lässt, ob die EIB mit 
den Mandaten über das hinausgehen kann, was sie im Rahmen der regulären und 
Sonderaktivitäten (innerhalb der Europäischen Union) zu leisten vermag. Wie andere 
Internationale Finanzinstitutionen arbeitet die EIB derzeit an einer operativen Definition und 
einem operativen Ansatz für die Ermittlung, das Monitoring und die Verstärkung der 
Zusätzlichkeit, um Marktlücken zu schließen oder suboptimale Investitionsbedingungen 
auszugleichen. Die Definition und der Ansatz sollten die Fähigkeit der Bank verbessern, die 
Zusätzlichkeit von Mandaten zu beurteilen. 

Schlussfolgerung 3 – Die EIB hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um ihre Organisation und 
Systeme für die Mandate zu verbessern, doch nicht alle Initiativen sind abgeschlossen, und es 
zeichnen sich neue Herausforderungen ab. 

Die Bank nahm, insbesondere in den vergangenen vier Jahren, eine Reihe von Organisations- 
und Systemänderungen vor, um ihre Mandatsverwaltung zu optimieren und dem sich rasch 
wandelnden Umfeld mit einer sich beschleunigenden Komplexität und Heterogenität der Mandate 
Rechnung zu tragen. Die Erwartungen an das, was Mandate erreichen können und sollten, sind 
ebenso gestiegen wie die Anforderungen an die Berichterstattung und die Kooperation zwischen 
den Abteilungen. Die IT-Systeme zur Unterstützung der Mandate konnten der zunehmenden 
Komplexität der Mandate immer weniger gerecht werden. Gleichzeitig nahm der Druck auf eine 
kostendeckende Umsetzung der Mandate zu. 
 
Die Reorganisation führte zu deutlichen Verbesserungen und ermöglichte es der Bank, ihre 
eigenen Ziele und die der Mandatgeber besser zu erreichen. Es wurden Effizienzgewinne und 
Synergien erzielt, und die Bank kann die Interaktion mit der Europäischen Kommission in den 
Mandatsverhandlungen und bei der Umsetzung nun besser koordinieren. Bei den Finanzierungs- 
und Beratungsmandaten kam der volle Nutzen der organisatorischen Veränderungen jedoch 
nicht sofort zum Tragen, da die Systeme der Bank, insbesondere ihre IT-Systeme, für die 
besonderen Anforderungen der Mandate nicht geeignet waren. Einige der Tools und Systeme, 
wie das Mandatsinventar oder das Monitoring und die Berichterstattung, konnten nicht vollständig 
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mit den aktuellen IT-Systemen der Bank verknüpft werden. Die Informationen wurden deshalb oft 
in separaten Offline-Systemen verwaltet (z. B. auf Excel-Blättern), was zeitaufwendig war und ein 
Sicherheitsrisiko darstellte. 
 
Um diesen wachsenden Herausforderungen zu begegnen, wurden umfangreiche Initiativen für 
die Finanzierungs- und Beratungsmandate ergriffen. Für die Finanzierungsmandate wurde vor 
Kurzem ein operatives Zielmodell (Target Operating Model, TOM) entwickelt, das eine 
strategische Vision mit Schwerpunkt auf Kosten- und Risikosenkung entwirft. Teil dieses Modells 
ist ein Fahrplan, der Prozesse, Systeme und die menschliche Dimension abdeckt und in den 
nächsten zwei Jahren umgesetzt werden soll. Die Initiative wird gemeinsam von OPS/MM und IT 
geleitet. Man ist sich jedoch bewusst, dass das operative Zielmodell ambitioniert ist und in Phasen 
umgesetzt werden muss. Ein konkretes Datum für die Umsetzung steht noch nicht fest. Die 
Beratungsdienststellen haben ASApp eingeführt, das bestehende Systeme in einer einzigen 
Benutzeroberfläche zusammenführt. Dies ist ein wichtiger Fortschritt, der den Informationsfluss 
und die Effizienz der Verwaltung der Beratungsmandate verbessern wird. 

Schlussfolgerung 4 – Das Organisationsmodell und die Systeme sind solide, weisen aber 
Schwachstellen auf und hängen stark von einer guten Zusammenarbeit der Abteilungen ab. 

Bei einigen Finanzierungsmandaten erhöhte sich durch die Zentralisierung ihrer Verwaltung und 
der damit verbundenen Standardisierung die wahrgenommene Distanz zwischen der 
Mandatsverwaltung und den einzelnen Operationen, da die Mitarbeiter in der neuen 
zentralisierten Struktur nicht (mehr) direkt in die Operationen eingebunden sind. Die Mandatgeber 
bevorzugen jedoch nach wie vor den unmittelbaren Kontakt mit den Mitarbeitern für die 
Operationen, sodass weiterhin viele Personen an der Beziehung zum Mandatgeber beteiligt 
waren. Damit bleibt das Risiko bestehen, dass der Mandatgeber eine Vielzahl oft voneinander 
abweichender Botschaften erhält. 
 
Die neuen Handbücher und Verfahren für die Verwaltung von Finanzierungsmandaten hatten 
viele Vorteile, existieren aber weiter getrennt von den Kernverfahren der Bank. Den Mitarbeitern 
verlangt dies mehr Aufmerksamkeit ab, um sicherzustellen, dass alle einschlägigen Verfahren 
beachtet werden. Die Aufgaben der einzelnen Abteilungen wurden in den vergangenen Jahren 
geklärt, Überschneidungen und „Grauzonen“ bestehen aber fort. Eine Reihe von Abteilungen 
zeigte sich besorgt über das Übergewicht der Prüfungsverfahren und dass der Schwerpunkt nicht 
ausreichend auf die Umsetzungsphase und die Verbesserung des Mandaterfüllungsmodells, 
insbesondere für die Finanzierungsmandate, gelegt wird. Es wurde auch darauf hingewiesen, 
dass sich die Zentralisierung und die Verbesserungen der Mandatsverwaltung nicht auf 
Partnerschaften erstrecken, die finanzielle Kooperation, die Kooperation im Vorfeld (d.h. zur 
Projektidentifizierung) und delegierte eigene Mittel (d. h. der EIB) abdecken. Diese 
Uneinheitlichkeiten konnten durch die organisatorischen Veränderungen noch nicht vollständig 
reduziert werden, weswegen der Bedarf an Koordination und die Kosten steigen könnten. 
 
Angesichts der konkurrierenden IT-Anforderungen an die Bank besteht das Risiko, dass das TOM 
und ASApp nicht wie geplant umgesetzt werden, obwohl dies eine der Prioritäten der 
Hauptabteilung IT der Bank ist. Außerdem liegt der Schwerpunkt insbesondere des TOM 
(zumindest in seiner ersten Phase) verständlicherweise auf den Anforderungen von OPS/MM, 
weswegen nicht alle mandatsbezogenen Anforderungen der Abteilungen abgedeckt sind. Aus 
diesem Grund wird es wohl einige Zeit dauern, bis das neue TOM-System seinen Nutzen 
innerhalb der gesamten Bank voll entfaltet. Vielen Mitarbeitern in den Abteilungen, die das TOM-
Projekt ansonsten unterstützen, bereitet die Verzögerung Sorge. Die Mandatskoordinierung 
zwischen Abteilungen hat sich verbessert, allerdings gibt es weiterhin Risiken auf der 
Submandatsebene, auf der wichtige Entscheidungen oft ohne Mitwirkung der Leitungsorgane der 
Bank getroffen werden müssen. 
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Schlussfolgerung 5 – Die EIB erfüllte ihre mandatsbezogenen Vertragsverpflichtungen, das 
Potenzial, das die Mandate und die Partnerschaft zwischen Mandatgeber und EIB bieten, ist aber 
noch nicht ausgeschöpft. 

Unter den Mandaten der Stichprobe fanden sich keine Fälle, in denen die EIB ihre vertraglichen 
Verpflichtungen nicht erfüllte. Die befragten Mandatgeber stimmten darin überein, dass die EIB 
ihren Vertragsverpflichtungen nachkam. Trotzdem ergab die Evaluierung Hinweise darauf, dass 
die Mandatstätigkeit der EIB hinter den Erwartungen zurückblieb. Im Mittelpunkt der Vorbehalte 
der Mandatgeber standen: die verfügbaren Informationen (die Erwartungen wurden oft aufgrund 
der Vertraulichkeitsverpflichtungen der EIB gegenüber ihren Kunden nicht erfüllt); die Kosten und 
Effizienz der Mandatsverwaltung; der Verzug bei den Auszahlungen und die fehlenden 
Anreizstrukturen der Bank für die kleineren und komplexeren Projekte, die die meisten 
Mandatsziele mit sich bringen. 
 
Die Ausschöpfung der Partnerschaftsrolle der Bank gegenüber den Mandatgebern wurde von der 
Unsicherheit darüber behindert, warum und wie Mandate umgesetzt werden. Ohne strategische 
Richtungsweisung war es für die Bank schwierig, ihr Wissen proaktiv für Ex-ante-Studien 
und -Beurteilungen zu mobilisieren und die Erkenntnisse in die Mandatskonzeption und die 
Ergebnisrahmen einfließen zu lassen. Die strategische Ausrichtung der Beratungsdienste, der 
Umsetzungsplan für die Mandatsverwaltung und der umfassende Plan für die Mandatsverwaltung 
waren eine gute Ausgangsbasis. Diese Basis muss jetzt vor dem Hintergrund der Zeit nach 2020 
aktualisiert werden, um aus den in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen zu lernen. 
Angesichts eines Umfelds im Wandel, in dem die EIB nicht länger als einziger Partner für die 
Mandate betrachtet wird, unternahm die Bank zu wenig, um den Mandatgebern und anderen 
Interessenträgern ihren komparativen Vorteil für das jeweilige Mandat aufzuzeigen. Die 
Komplexität der Mandate und die schwierige Operationalisierung der Konzepte „Zusatznutzen“ 
und „Zusätzlichkeit“ erschwerten es der EIB auch, ihre Rolle einer immer größeren und 
vielfältigeren Gruppe von Interessenträgern zu erklären. Verschärft wurde die Komplexität der 
Mandate dadurch, dass es schwierig war, diese funktionsfähig in die Informationssysteme der 
Bank zu integrieren. Außerdem erhöhten die Mandate die Anforderungen an die 
bereichsübergreifende Kooperation in der Bank, die durch ein in der Belegschaft weithin 
wahrgenommenes Ungleichgewicht bei der Verteilung der Mandatsverwaltungsressourcen auf 
die Abteilungen weiter kompliziert wurde. 
 
Trotz der Schwierigkeiten belegten die Ergebnisse insgesamt den Beitrag der EIB und ihr 
Potenzial, zu den gemeinsamen Zielen der EIB und der Mandatgeber beizutragen. Die 
Evaluierungen zeigen, dass ein starker Beitrag der EIB geleistet wird und das Potenzial für einen 
noch stärkeren Beitrag vorhanden ist, vorausgesetzt, die sich ergänzenden Stärken der EIB und 
der Mandatgeber können genutzt werden. Die zusammengetragenen Fakten beweisen, dass die 
durch Mandate unterstützten Projekte nicht, nicht im gleichen Maße oder nicht im gleichen 
Zeitrahmen durchgeführt worden wären, wenn die EIB und die Mandatgeber (hauptsächlich die 
Europäische Kommission) ihre Kräfte nicht gebündelt hätten. Auch die Beratungsmandate trugen 
signifikant dazu bei, das allgemeine Wissen über Finanzierungsinstrumente und die 
Bankfähigkeit bestimmter Projekte zu verbessern. Die entsprechenden Nachweise wurden über 
eine fi-compass-Umfrage, weitere ähnliche Unterlagen zur Plattform für Investitionsberatung und 
die verfügbaren Evaluierungen (z. B. zu JASPERS) erbracht. Durch das Wissen, das sie 
mobilisieren konnte, und ihre Pilotfunktion für den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten trug 
die EIB über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren zur Entwicklung eines erfolgreichen 
Modells für diesen Einsatz bei. Jede neue Generation von Finanzierungsinstrumenten baute mit 
mehr Know-how und besseren Methoden aller Beteiligten auf den vorhergehenden auf. 
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Empfehlungen 

Dieser Abschnitt enthält fünf Empfehlungen. Jeder Empfehlung folgt eine kurze Begründung auf 
der Grundlage der Schlussfolgerungen. Anschließend werden operative Mittel vorgestellt, mit 
denen veranschaulicht werden soll, wie die Empfehlung in die Praxis umgesetzt werden könnte. 

Empfehlung 1 – Den Ansatz und die Strategie der Bank aktualisieren und erweitern, um 
sich unter Berücksichtigung eines Umfelds im Wandel proaktiv an Mandaten zu beteiligen 

Begründung: Die Vision der Bank für die Beteiligung an den Mandaten hat sich in den 
vergangenen Jahren immer klarer herauskristallisiert. Wenn die EIB diese Vision in einer 
Strategie weiter im Detail herausarbeitet und sicherstellt, dass diese bankweit verstanden und 
geteilt wird, kann sie sich im Kontext des mehrjährigen Finanzrahmens nach 2020 besser 
positionieren. Die Aktualisierung und Erweiterung des Ansatzes und der Strategie der EIB sind 
jetzt geboten, um die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission im neuen 
Programmplanungszeitraum zu steuern. Dabei sollten der komparative Vorteil und die Erfahrung 
der Bank bei der Konzeption und Umsetzung von Mandaten mit der Kommission und darüber 
hinaus hervorgehoben und proaktiv genutzt werden. Die Ausarbeitung eines umfassenden 
Partnerschaftsansatzes wäre auch eine gute Gelegenheit für die Bank, über die Vielfältigkeit ihrer 
Mandatstätigkeit insgesamt zu reflektieren. So könnte sichergestellt werden, dass alle Aspekte 
der Mandatsverwaltung (z. B. Backoffice-Aktivitäten, Monitoring nach Ablauf der 
Finanzierungsphase) gleichermaßen berücksichtigt werden. (Steht in Verbindung mit 
Schlussfolgerung 2 und 5.) 
 
Die Bank sollte dazu: 

• klare Vorgaben machen, welche Art von Geschäften mit Mandatsunterstützung 
durchgeführt werden sollte und welche Geschäfte ausschließlich mit eigenen Mitteln 
durchgeführt werden sollten. Dies sollte durch Vorgaben ergänzt werden, warum, wie und 
unter welchen Umständen die Bank mit Mandaten arbeiten sollte, wobei die 
wahrscheinlichen künftigen Rahmenbedingungen nach 2020 einbezogen werden sollten. 

• festlegen, welche Ebene für einen aktualisierten und erweiterten Ansatz und eine 
aktualisierte und erweiterte Strategie am besten geeignet ist. Dies könnte zum Beispiel 
die Mandats- oder die Partnerschaftsebene sein (gemäß EIB-Definition, siehe hierzu 
Box 6 auf Seite Error! Bookmark not defined.). 

Stellungnahme des Managements: Einverstanden 

Die Mandate haben sich seit Einrichtung des EFSI von einem „Nischen“-Geschäft der EIB1 zu 
einer ihrer Hauptaktivitäten entwickelt, die 2018 mehr als 25 Prozent des OGP ausmachte. Die 
Bank verwaltet derzeit 38 Mandate mit einem Gesamtvolumen von 178 Milliarden Euro an 
verfügbaren Mitteln und Garantien.2 Diese neue Geschäftsdimension spiegelt sich auch in der 
Schaffung einer eigenen Hauptabteilung Mandatsverwaltung in OPS, einer autonomen 
Hauptabteilung Beratungsdienste in SG (2011) und mandatsfokussierter Teams in anderen 
Direktionen (RM, JU, PJ, FC, FI usw.) wider. 
 
Die Mandatsverwaltungsfunktion wurde im EIF 2006 zur Vorbereitung auf den 
Programmplanungszeitraum 2007–2013 eingerichtet, als die Initiative JEREMIE (Gemeinsame 
europäische Ressourcen für kleinste bis mittlere Unternehmen) entwickelt wurde. Seit 
JEREMIE arbeiten die EIB und der EIF effizient und effektiv zusammen, um die EIB-Gruppe 
gegenüber den Mandatgebern und Interessenträgern zu positionieren. Den jeweiligen 
Einschaltungsbereichen und Fachgebieten wurde dabei stets Rechnung getragen. Beispiele 
für Informations-, Kooperations- und gemeinsame Maßnahmen der EIB-Gruppe sind das 
InvestEU-Direktoren-Treffen, der Lenkungsausschuss für dezentrale 

                                                      

1  Allerdings bestanden einige institutionelle Mandate wie das Außen- oder AKP-Mandat und 
Beratungsmandate wie JASPERS (2006) oder ELENA (2009) bereits seit mehr als einem Jahrzehnt. 

2   Hiervon ausgeschlossen sind die Beratungsmandate, die andere, ergänzende Ziele verfolgen. 
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Finanzierungsinstrumente (FISC) und das Wissenslabor zu dezentralen 
Finanzierungsinstrumenten. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung haben sich in den letzten Jahren der Ansatz und die 
Strategie für die Finanzierungsmandate verändert. Gründe hierfür sind: a) die vollständige 
Umsetzung des umfassenden Plans für die Mandate, um die Mandatsverwaltungsfunktion 
einschließlich der internen Prozesse und Systeme zu verbessern; b) die Einführung eines 
klaren und einheitlichen Mandatsgenehmigungsverfahrens mit Verbindung zum Ausschuss für 
neue Produkte der Bank; c) die Einrichtung eines eigenen Lenkungsausschusses unter Vorsitz 
eines Vizepräsidenten, um strategische Fragen der Mandate innerhalb der Gruppe zu erörtern; 
d) ein einheitlicher Ansatz für die Kostendeckung der Mandate während ihrer Laufzeit und 
e) gezielte IT-Entwicklungen, um die Kosten zu senken und operationelle Risiken zu 
verringern. Für die Beratungsmandate hat die Bank 2013 übergeordnete Leitlinien 
verabschiedet und Verfahren und Wegweisung zu bestimmten Themen wie Preisfestsetzung 
entwickelt (hierauf wird im Evaluierungsbericht auf Seite 17 hingewiesen). In Zukunft muss die 
Bank jedoch bei der Einrichtung neuer Mandate und beim Einsatz von Mandaten anstelle 
eigener Mittel strategischer und selektiver vorgehen, um die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ihres 
eigenen und des Mandatsgeschäfts zu sichern und um sicherzustellen, dass die Mandate 
sinnvoll auf die Ziele und Prioritäten der EIB abgestimmt sind. Hierzu gehören auch die aktive 
Verwaltung des bestehenden Mandatsportfolios und eine ausgereiftere Geschäftsplanung der 
Mandatstätigkeit im Gegensatz zu nicht mandatsgebundenen Aktivitäten. 
 

 

Empfehlung 2 – Der Umsetzung von Initiativen Vorrang einräumen, durch die Verfahren 
und Systeme weiter gestrafft und mandatsbezogene operationelle Risiken sowie die 
Kosten verringert werden (z. B. TOM und ASApp) 

Begründung: Das rasche Wachstum und die Komplexität der Mandate, die außerhalb des 
Kerngeschäfts der Bank liegen, haben zu Anforderungen der Mandatsverwaltung geführt, die von 
dem, was die Verfahren und Systeme der Bank leisten können, abweichen oder sogar darüber 
hinausgehen. Durch entsprechende Sorgfalt konnten die Risiken verringert werden. Die Gefahr 
operativer Zwischenfälle in der Zukunft besteht jedoch fort. (Steht in Verbindung mit 
Schlussfolgerung 3 und 4.) 
 
Die Bank sollte dazu: 

• sicherstellen, dass die Initiativen TOM, ASApp, GCApp und NOW unverzüglich umgesetzt 
werden, dass ermittelt wird, welche weiteren Systeme für die reibungslose Umsetzung der 
Mandate erforderlich sind (einschließlich Backoffice-Aktivitäten, Monitoring nach Ablauf 
der Finanzierungsphase usw.), und dass die Aktualisierung dieser Systeme geplant wird; 

• komplexe und anspruchsvolle Mandate auf Risiken operativer Zwischenfälle prüfen, 
indem zum Beispiel eine einfache Risikobewertungsmatrix entwickelt wird; 

• die Tests des dynamischen Rahmens für die Finanzierungsmandate 
(Marktlückenanalyse, Effektivität der Strategien und Grundsätze, Kapitalverbrauch) 
abschließen und das Profil des Rahmens schärfen. Außerdem sollte sie das SG/AS-
Screening-Tool für Beratungsmandate, gegebenenfalls nach seiner Aktualisierung oder 
Anpassung, konsequenter und umfassender einsetzen und nach Möglichkeit auch für das 
Monitoring und die Verwaltung des Portfolios (basierend auf dem im dynamischen 
Rahmen vorgeschlagenen Modell). 

Stellungnahme des Managements: Einverstanden 

Das Management ist sich der wachsenden Anforderungen der Mandate an Systeme und 
Prozesse bewusst. Wie im Bericht dargestellt, wurden bereits viele Maßnahmen in den 
Bereichen Organisation, Verfahren und IT umgesetzt. Eine Reihe wichtiger IT-Projekte und 
anderer Entwicklungen wie externe Hilfe (Datenverarbeitungsdienste) für OPS befindet sich 
derzeit noch in einer frühen Planungs- oder Umsetzungsphase. Viele dieser Initiativen leisten 
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einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Risiken und Verbesserung der Effizienz der 
Mandatsverwaltungsfunktionen der Bank. Ihre erfolgreiche Umsetzung hängt davon ab, ob sie 
in eine allgemeine bankweite Strategie eingebunden werden können. Beim Zeitrahmen sollten 
die Fortschritte anderer ähnlicher Projekte berücksichtigt werden. Das Management stuft diese 
Initiativen als vorrangig für die Verbesserung der Mandatsverwaltungsfunktionen der Bank ein. 
 
Ein neuer dynamischer Rahmen für die Beurteilung und das Monitoring der Mandate ermöglicht 
ein Monitoring des gesamten Mandatsportfolios der Bank auf der Basis der grundsatz- und 
strategiebezogenen Dimension und der wirtschaftlichen Dimension (insbesondere 
Kapitalunterlegung und Kostendeckung). Marktlücken spielen hierbei keine besondere Rolle. 
 

 

Empfehlung 3 – Veränderungsmanagement einführen und auf Personalebene tätig 
werden, um den Erfolg der Mandatsverwaltungssysteme zu sichern, die derzeit entwickelt 
werden 

Begründung: Die Bank hat umfangreiche Maßnahmen in ihrem organisatorischen Aufbau 
ergriffen, der von einer neuen Generation von Verfahren und IT-basierten Systemen abhängt, die 
derzeit bereitgestellt werden. Wenn organisatorische und systembasierte Initiativen ihr volles 
Potenzial ausschöpfen sollen, müssen auch die bereichsübergreifende Kooperation und die 
treibenden Anreize auf operativer Ebene verbessert werden. (Steht in Verbindung mit 
Schlussfolgerung 3 und 4.) 
 
Die Bank sollte dazu: 

• sicherstellen, dass das TOM und ASApp von einem klar konzipierten Verfahren für die 
Einbindung und Mitwirkung der wichtigsten Mitarbeiter in den betroffenen Abteilungen 
begleitet werden und diese Mitarbeiter die erforderlichen Erläuterungen erhalten, um eine 
hohe Umsetzungsbereitschaft zu erreichen; 

• Anreize für Mitarbeiter schaffen, die Mandate zu nutzen und umzusetzen, indem etwa in 
allen betroffenen Abteilungen die Mandatsziele in die persönlichen Leistungsziele 
heruntergebrochen werden; 

• regelmäßig den Einsatz von Ressourcen in den Abteilungen der Bank neu bewerten, um 
sicherzustellen, dass er gemäß den Kostenrechnungsdaten und dem Zeit- und 
Arbeitsaufwandsystem die Arbeitsbelastung widerspiegelt, die durch die Verpflichtungen 
gegenüber den Mandatgebern entsteht. 

Stellungnahme des Managements: Einverstanden 

Ohne effektives Change Management wäre es unmöglich, umfangreiche Mandate wie 
insbesondere EFSI zu erfüllen. Das Management der Bank hat in den vergangenen Jahren 
eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, um Veränderungen, Kommunikation und 
dienststellenübergreifende Kooperation zu fördern (z. B. Wissenslabors, Online-Plattformen 
für den Wissensaustausch, interne Schulungen und Seminare usw.). Zurzeit wird ein neues 
bankweites Programm „Working Together“ entwickelt, mit dem die Arbeitsweise innerhalb der 
EIB verbessert werden soll. Es bietet die Chance, Prozesse und die Kommunikation zu 
überdenken und auszubauen sowie gemeinsam an einer Organisationskultur zu arbeiten, die 
die Bank für die Zukunft rüstet. 
 
Um weitere Anreize für die Mitarbeiter zu schaffen, die Mandate zu nutzen und umzusetzen, 
könnten die Manager in allen betroffenen Abteilungen der Bank spezifische Mandatsziele 
konsequenter in persönliche Leistungsziele der Mitarbeiter herunterbrechen. 
 
Das Mandatsgeschäft der Bank hat sich zu einer voll integrierten Vorzeigetätigkeit entwickelt. 
Es ist zu erwarten, dass es noch komplexer und ambitionierter wird. Deshalb muss 
sichergestellt werden, dass ausreichende Personalressourcen vorhanden und die Mitarbeiter 
motiviert sind und über die erforderlichen Systeme und Prozesse verfügen. 
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Um weitere Anreize für die Mitarbeiter zu schaffen, die Mandate zu nutzen und erfolgreich 
umzusetzen, wird PERS mit den betroffenen Abteilungen darüber beraten, 
 
- wie ein Zielfestsetzungsrahmen für die Mandate entwickelt werden kann, der den Managern 
in allen betroffenen Abteilungen dabei hilft, spezifische Ziele in persönliche Leistungsziele 
herunterzubrechen, 
- wie der Lernbedarf der betroffenen Mitarbeiter ermittelt werden kann, um in Bereichen, die 
von den bereits verfügbaren Lern- und Weiterentwicklungsangeboten nicht abgedeckt werden, 
gezielt Schulungen zu entwickeln und anzubieten und/oder ihn in eine breiter angelegte 
Diskussion über Talentmanagement für diese Mitarbeitergruppe einfließen zu lassen. 
 
In die Festsetzung der Ziele, die Ermittlung des Lernbedarfs und die Umsetzung sollten 
spezielle Unterstützungsteams von PERS eingebunden sein. 
 

 

Empfehlung 4 – Im Bereich der wirtschaftlichen Effizienz neben der Kostendeckung und 
dem Kapitalverbrauch auch der Perspektive der Mandatgeber Rechnung tragen 
 
Begründung: Die Kostendeckung der Mandate ist ein wichtiges Kriterium für die Akzeptanz neuer 
Mandate aufseiten der EIB und steter Anlass zur Sorge bei den bestehenden Mandaten. Der 
Schwerpunkt muss weiter klar darauf liegen, die für jede Mandatskategorie vereinbarte 
Kostendeckung zu erreichen, da es hier darum geht, dass sich die EIB an ihre 
Gründungsunterlagen und ihre Grundprinzipien als Institution hält. Außerdem geht es dabei um 
die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, die für die finanzielle Solidität der Organisation 
unverzichtbar ist. Aus Sicht einer partnerschaftlichen Beziehung muss die EIB allerdings die 
Interessen und Zwänge der Mandatgeber berücksichtigen. Die Mandatgeber stehen oft unter dem 
Druck, eine möglichst vernünftige Verwendung der öffentlichen Mittel nachweisen zu müssen, die 
ihnen anvertraut wurden. Als gleichberechtigter Partner ist es die Pflicht der EIB, die Mandatgeber 
hierbei zu unterstützen. Gleichzeitig ist dies eine Chance, durch bessere Abstimmung der Ziele 
und verstärktes Herausarbeiten der Komplementarität zwischen den Partnern eine intensivere 
und effizientere Partnerschaft zu entwickeln. 

Die Bank sollte dazu: 

• den Schwerpunkt der mandatsbezogenen Kommunikation der EIB wieder auf das Kosten-
Nutzen-Verhältnis verlagern; klare Botschaften an die Mandatgeber und ein klares 
Beziehungsmanagement mit ihnen sicherstellen; 

• das Vertrauen der Mandatgeber dahin gehend aufbauen, dass die Mandatsverwaltung 
größtmögliche Outcomes bei geringstmöglichem Einsatz von Mandatsressourcen erzielt. 
Hierfür könnte zum Beispiel ein Mechanismus oder Verfahren eingerichtet werden, mit 
dem systematisch bewertet wird, ob der vorgeschlagene Einsatz von Mandatsressourcen 
der vernünftigste ist.3 Ebenso könnte eine bereits vorhandene Struktur, etwa der 
MMSC/ASSC, damit betraut werden. 

Stellungnahme des Managements: Einverstanden 

Das Management erkennt an, dass eine gezielte und konsequente Kommunikation zur 
Effizienz und Effektivität der Mandate über governancegerechte Kanäle und auf der Grundlage 
eines Konzepts des „Kosten-Nutzen-Verhältnisses“ der EIB-Mandate die Beziehungen zu den 
Mandatgebern (und die interne Kommunikation) bereichern könnte. Auf diese Weise könnte 
sich die EIB auch besser als strategischer Partner für Projekte mit hohen Outcomes 
positionieren. Das Management möchte jedoch betonen, dass stets ein Gleichgewicht 
zwischen a) den Erwartungen der Mandatgeber, b) den Geschäfts- und Marktanforderungen 
und c) den Umsetzungskosten gefunden werden muss. 
 

                                                      
3  Ein solcher Mechanismus existiert bereits für den EFSI, bei dem der Investitionsausschuss bei jeder 

vorgeschlagenen Operation dem Einsatz der Garantie zustimmen muss.  
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Für die Beratungsmandate dürften die meisten Outcomes quantitativ durch ASApp erfasst 
werden. Trotzdem wäre auf jeden Fall ein Narrativ erforderlich, das die qualitativen Aspekte 
und indirekten Outcomes hervorhebt. 
 
In diesem Zusammenhang wird bereits an verschiedenen Schwerpunkten gearbeitet, mit 
denen aufgezeigt werden kann, dass die Bank in der Lage ist, das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
ihres Mandatsgeschäfts nachzuweisen. Zu diesen Arbeitsschwerpunkten gehört eine 
Überprüfung des Konzepts der Zusätzlichkeit, damit die Bank nach außen den Nutzen ihrer 
Beteiligung nachweisen kann, unabhängig davon, ob sie sich unter einem Mandat oder mit 
eigenen Mitteln beteiligt. Nach der zweiten Änderung des FAFA wird die Bank außerdem 
gemeinsam mit der Europäischen Kommission das Säulen-Bewertungssystem überprüfen. 
Dadurch soll bestätigt werden, dass die Bank die Mandate nach den Anforderungen der EU 
erfüllen kann (einschließlich so wichtiger Bereiche wie sich nicht regelkonform verhaltender 
Jurisdiktionen) und dass sie bei der Verwaltung und Umsetzung der Mandate hohe Standards 
anwendet. Die Bank wird in Kürze die internen Leitlinien zur Anwendung der Grundsätze der 
Mittelkombination für Operationen im Privatsektor außerhalb der EU in ihren Governance-
Strukturen und Genehmigungsverfahren verankern. In Anbetracht der knappen Gebermittel 
gelten diese Grundsätze als neuer Standard für den Erhalt von Zuschussmitteln. Darin werden 
unter anderem die Zusätzlichkeit, das Element der Mindestkonzessionalität, um den Markt 
nicht zu verzerren, und die Förderung hoher Standards behandelt. 
 
Im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU wird die Bank bei der nächsten Generation 
institutioneller Mandate proaktiv gemeinsam mit der Kommission sicherstellen, dass die 
richtigen Lehren aus den Erfahrungen mit vorangegangenen Mandaten gezogen werden. Dies 
gilt insbesondere für die Konzeption relevanter Ergebnisindikatoren und das Monitoring von 
Outcomes und Impacts (vor allem für die Beratungsdienste) durch solide Methoden und ein 
solides Monitoringsystem (siehe auch Empfehlung 5). 
 

 

Empfehlung 5 – Einen Rahmen für die gründliche und regelmäßige Bewertung der 
Mandatsfortschritte anhand der erreichten Outcomes, Impacts und Zusätzlichkeit 
entwickeln 

Begründung: Die Mandatgeber und andere Interessenträger verlangen zunehmend einen 
frühzeitigen Nachweis, dass mit den Mandaten mehr erreicht wird, als ohne sie erreicht werden 
könnte, dass sie die erwarteten Outcomes mit hoher Sicherheit erzielen, und dass sie das 
Potenzial haben, einen positiven Impact zu generieren. Dies stellt alle, nicht nur die Bank, vor 
neue Herausforderungen, da sich die Komplexität von Outcomes, der größere Zeitrahmen, bis 
Outcomes eintreten, und die Notwendigkeit einer kontrafaktischen Annahme, um den Impact zu 
belegen, nicht leicht damit vereinbaren lassen, dass frühzeitig und kontinuierlich Informationen 
fließen müssen, um so komplexe Programme wie Mandate steuern zu können. Diese 
Anforderung belastet erheblich die Ergebnisberichterstattung der Bank, da sie in vielen Fällen 
über ein Routinemonitoring hinausgeht, das sich in der Regel auf Outputs konzentriert und von 
den Projektmanagern vorgenommen wird. Eine regelmäßige Evaluierung könnte eine Lösung für 
dieses Dilemma sein und auch die Bemühungen der EIB um Stärkung ihrer Stellung in den 
Mandatsbeziehungen unterstützen. Wenn die Bank proaktiv und überzeugend belegen kann, 
dass die Mandate auf dem richtigen Weg sind, die ursprünglichen Erwartungen zu erfüllen, und 
dass die Hypothese, auf der sie aufbauen, zutrifft (oder andernfalls Anpassungen notwendig 
sind), würde dies das Vertrauen in sie bekräftigen und ihr Gewicht bei der Gestaltung der Mandate 
vergrößern. (Steht in Verbindung mit Schlussfolgerung 2 und 5.) 
 
Die Bank sollte dazu: 

• ermitteln, wie und in welchen Abständen die Mandate eingehend bewertet werden 
könnten, um Nachweise für Fortschritte bei der Erzielung von Outcomes, Impact und 
Zusätzlichkeit zu erbringen. Eine solche Bewertung könnte eigenständig oder im Rahmen 
einer Evaluierung vorgenommen werden. Die erforderlichen Ressourcen müssten im 
Mandat selbst eingeplant werden. 
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• den ReM und das 3PA besser nutzen, indem ausgewählte Indikatoren für Operationen 
unter einem Mandat nicht nur bei Abschluss (oder im Falle des ReM auch drei Jahre nach 
Abschluss), sondern auch zu kritischen Zeitpunkten während der Laufzeit eines Mandats 
gemessen werden.4 Werden diese Zwischenmonitoring-Daten auf Mandatsebene 
aggregiert, könnten sie in den vorgeschlagenen regelmäßigen Bericht einfließen. 

Stellungnahme des Managements: Einverstanden 

Die Abteilungen unterstützen den Vorschlag, regelmäßige und Halbzeitevaluierungen 
durchzuführen, um insbesondere sicherzustellen, dass Programme im Plan liegen und in 
Einklang mit den ursprünglichen Zielen stehen. 
 
Die meisten Mandate der Bank werden regelmäßig evaluiert und geprüft, um ihre Fortschritte 
in einer Reihe von Bereichen zu bewerten. Die vorgeschlagene Entwicklung eines einzigen 
einheitlichen Rahmens würde dazu beitragen, dass das Mandatsportfolio in sich schlüssig ist, 
vorausgesetzt, die meisten Evaluierungen werden zu Beginn des nächsten 
Programmplanungszeitraums der EU festgelegt und die Evaluierungen der Programme 
ergänzen und erfüllen die einschlägige EU-Verordnung. 
 
Regelmäßige Evaluierungen könnten systematisch zur Halbzeit und in der Schlussphase eines 
Mandats oder Mittelkombinationsprogramms durchgeführt werden. Bei kleineren Mandaten 
oder Programmen könnte die Evaluierung auf einer Stichprobe basieren. 
 
Generell würde die Evaluierung entweder von externen Teams (finanziert von den 
Mandatgebern und möglicherweise unter deren Aufsicht) oder intern etwa vom EV-Team der 
EIB durchgeführt werden. Dabei sollten Doppelarbeit und „Evaluierungsmüdigkeit“ nach 
Möglichkeit vermieden werden. Kostendeckung sollte im Regelfall in der Mandatsvereinbarung 
oder für die Evaluierung aus dem EIB-Budget sichergestellt werden. Das EV-Team der EIB 
sollte zumindest bei der Konzeption und Aufgabenbeschreibung in die Evaluierung der 
Mandate und Mittelkombinationsprojekte oder -programme eingebunden sein. Es wird darauf 
hingewiesen und zur Kenntnis gegeben, dass Evaluierungen, was detaillierte Impact-
Beurteilungen betrifft, mitunter nicht zu vertretbaren Kosten durchgeführt werden können und 
keine solide Garantie für die externe Validität bieten. 
 
Die mittelfristige weitere Entwicklung eines soliden Systems für die Outcome- und Impact-
Messung würde auf der Basis der bisherigen Erfahrungen der EIB (3-Säulen-
Bewertungssystem, Rahmen für die Ergebnismessung, überarbeitete Definition der 
Zusätzlichkeit, eigenes Wissen von EV) und einer Beurteilung der potenziellen finanziellen und 
verfahrenstechnischen Auswirkungen auf die operativen EIB-Abteilungen ausgelotet. Bei 
neuen Mandaten werden die Abteilungen im Einzelfall die standardisierten Monitoring-
Indikatoren der EIB auswählen, die zu kritischen Zeitpunkten während der Laufzeit eines 
Mandats gemessen werden müssen. 
 

 
 
 

                                                      
4  Da Outcome-Indikatoren nur für abgeschlossene Projekte gemessen werden könnten, Output-

Indikatoren hingegen für alle laufenden Projekte unter einem Mandat, könnten Informationen über die 
Fortschritte bei der Erzielung der Mandat-Outcomes und über deren Aussichten bereitgestellt werden. 



 

 

Die Abteilung Evaluierung der Operationen 
Die Abteilung Evaluierung der Operationen (EV) wurde 1995 eingerichtet, um Ex-post-
Evaluierungen innerhalb und außerhalb der Union durchzuführen. Sie beachtet dabei die 
anerkannte internationale Praxis und berücksichtigt die allgemein akzeptierten Kriterien der 
Relevanz, Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Aus den Ergebnissen ihrer Ex-post-
Evaluierung leitet EV Empfehlungen ab. Die Verwertung der gesammelten Erfahrungen soll die 
operative Leistungsfähigkeit, Rechenschaftslegung und Transparenz verbessern. Jede 
Evaluierung ist mit einer gründlichen Bewertung der ausgewählten Investitionsvorhaben 
verbunden. Die Ergebnisse werden dann in einem Bericht zusammengefasst. 
 
Die Berichte sind auf der Website der EIB abrufbar: 
 
http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/ex-post-evaluations/index.htm  
 
 
 
 

http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/ex-post-evaluations/index.htm
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